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Amtliche Bekanntmachung in den Amtsblät-
tern der Städte Duisburg und 
Kamp-Lintfort

Die Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Städte Duisburg 
und Kamp-Lintfort tagt am Montag,
2. September 2013, 15:30 Uhr, in der Spar-

kasse Duisburg, Großer Sitzungssaal, 3. OG,
Königstraße 23 - 25, 47051 Duisburg.

Einlasskarten für Besucherinnen und Besucher
der öffentlichen Sitzung können im Vorstands-
sekretariat der Sparkasse Duisburg, Königstraße
23 - 25, 47051 Duisburg, unter der Tel.-Nr. 
(02 03) 28 15-82 10 10 angefordert werden.

Die zur Beratung anstehenden Vorlagen der
öffentlichen Sitzung können im Vorstands-
sekretariat der Sparkasse Duisburg unter oben
genannter Anschrift eingesehen werden.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift über die
Sitzung vom 7. Juni 2013

2. Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds
des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg

Nicht öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Wiederbestellung von
drei Mitgliedern des Vorstandes der Spar-
kasse Duisburg (zum Teil vorzeitig)

Duisburg, den 29. Juli 2013

Mettler Dr. Langner
Vorsitzender der Verbandsvorsteher
Verbandsversammlung

Korrektur der Bekanntmachung der 
Änderung der Entgeltordnung der Stadt-
bibliothek Duisburg

Die erste Zeile der Bekanntmachung der Ände-
rung der Entgeltordnung der Stadtbibliothek
Duisburg im Amtsblatt für die Stadt Duisburg
Nr. 23/2013 vom 30.07.2013 (S. 193 - 194) 
war fehlerhaft. 

Der richtige Text lautet:

„Bekanntmachung der Änderung der Ent-
geltordnung der Stadtbibliothek Duisburg
vom 12.07.2013“

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1 
Baugesetzbuch 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
08.07.2013 folgenden Beschluss gefasst:

Für einen Bereich zwischen Schreiberstraße,
Hansastraße, Kardinal-Galen-Straße und 
Falkstraße ist ein Bebauungsplan im Sinne des 
§ 30 (1) in Verbindung mit § 13a Baugesetz-
buch (BauGB) aufzustellen.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung 
Bebauungsplan Nr. 1190 –Duissern– 
„Schreiberstraße“ durchgeführt.

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung
einer formalen Umweltprüfung gem. § 2 (4)
BauGB aufgestellt werden. Alle von der Planung
betroffenen Umweltbelange werden untersucht
und in den Abwägungsprozess eingestellt.

Duisburg, den 01. August 2013

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Mai 
Tel.-Nr.: 0203/283-7477
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Mustafa Özel, zuletzt wohn-
haft Aldenrader Str. 54, 47169 Duisburg,
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen
38927,38928,38929, wird gemäß den
§§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Meiderich, Von-der-Mark-Str. 36,
47137 Duisburg, Zimmer 405, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 18. Juli 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Anskohl

Auskunft erteilt: 
Frau Anskohl
Tel.-Nr. 0203/283-7759
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Der an Herrn Robert Grabowski, zuletzt
wohnhaft in Polen, gerichtete Bescheid,
Aktenzeichen 82998, wird gemäß den
§§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 111, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 22. Juli 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Jakubowski

Auskunft erteilt: 
Frau Jakubowski
Tel.-Nr.: 0203/283-5394

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Angelo Talotti, zuletzt wohn-
haft Heidestr. 24, 47166 Duisburg, ge-
richtete Mitteilung, Aktenzeichen 60.001,
wird gemäß den §§ 1 Abs. 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen vom
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999
(BekanntmVO) in der jeweils gültigen
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 106, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 22. Juli 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Koch

Auskunft erteilt:
Frau Koch
Tel.-Nr.: 0203/283-5629
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Angelo Talotti, zuletzt wohn-
haft Heidestr. 24, 47166 Duisburg, ge-
richtete Mitteilung, Aktenzeichen 60.002,
wird gemäß den §§ 1 Abs. 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen vom
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Ver-
bindung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999
(BekanntmVO) in der jeweils gültigen
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 106, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr - 12:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 22. Juli 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Koch

Auskunft erteilt: 
Frau Koch
Tel.-Nr.: 0203/283-5629

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Der an Frau Antonia Lacatus, zuletzt
wohnhaft Atroper Str. 30, 47226 Duis-
burg, gerichtete Bescheid, Aktenzeichen
083849, wird gemäß §§ 1 Abs. 1 und 10
des Verwaltungszustellungsgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen vom
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbin-
dung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999
(BekanntmVO) in der jeweils gültigen
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Homberg, Bismarckplatz 1, 47198
Duisburg, Zimmer 211, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 23. Juli 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Tria

Auskunft erteilt: 
Frau Tria
Tel.-Nr.: 0203/283-8732

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Der an Herrn Serdar Karatas, zuletzt
wohnhaft Emscherstr. 198, 47166 Duis-
burg, gerichtete Bescheid, Aktenzeichen
51-33/91 Ber 82.917, wird gemäß §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Walsum, Friedrich-Ebert-Str. 152,
47179 Duisburg, Zimmer 102, montags,
mittwochs und donnerstags in der Zeit
von 8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändi-
gung bereit. Es gilt als zugestellt, wenn
seit der Veröffentlichung dieser Benach-
richtigung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 29. Juli 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bergmann

Auskunft erteilt: 
Frau Bergmann
Tel.-Nr.: 0203/283-5667
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Patryk Jan Dragon, zuletzt
wohnhaft Ehinger Str. 63, 47249 Duis-
burg, gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen
51-33/95 18405/6 wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Mitte, Sonnenwall 73 - 75, 47051
Duisburg, Zimmer 26, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 31. Juli 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bock

Auskunft erteilt: 
Frau Bock
Tel.-Nr.: 0203/283-3112
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Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Der an Frau Maya Marinova, zuletzt
wohnhaft Immendal 45, 47053 Duisburg,
gerichtete Bescheid, Aktenzeichen
51-33/95 18267, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Außen-
stelle Mitte, Sonnenwall 73 - 75, 47051
Duisburg, Zimmer 26, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr - 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 02. August 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bock

Auskunft erteilt: 
Frau Bock
Tel.-Nr.: 0203/283-3112

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Herrn Xiaoguo TAN, zuletzt wohn-
haft: Klemensstraße 27, bei Haigu Hu,
47059 Duisburg gerichtete Ordnungsver-
fügung vom 16.07.2013, Aktenzeichen
32-15-3 Pa 552041, wird gemäß §§ 1
und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in
Verbindung mit § 4 der Verordnung über
die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 221
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 22. Juli 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Westen

Auskunft erteilt: 
Herr Weißgerber
Tel.-Nr.: 0203-283-3685
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Frau Felicia Ispilante, zuletzt wohn-
haft: Schillstraße 26, 47119 Duisburg ge-
richtete Ordnungsverfügung vom
25.07.2013, Aktenzeichen 32-15-3 Pa
557574, wird gemäß §§ 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 211
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 25. Juli 2013 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Westen

Auskunft erteilt: 
Frau Bachmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Frau Felicia Ispilante als Erziehungs-
berechtigte von Elena Ispilante, zuletzt
wohnhaft: Schillstraße 26, 47119 Duis-
burg gerichtete Ordnungsverfügung vom
25.07.2013, Aktenzeichen 32-15-3 Pa
557575, wird gemäß §§ 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 211
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 25. Juli 2013 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Westen

Auskunft erteilt: 
Frau Bachmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Frau Felicia Ispilante als Erziehungs-
berechtigte von Craciun Christian
Ispilante, zuletzt wohnhaft: Schill-
straße 26, 47119 Duisburg gerichtete
Ordnungsverfügung vom 25.07.2013,
Aktenzeichen 32-15-3 Pa 557576, wird
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz –
LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW.
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 211
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 25. Juli 2013 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Westen

Auskunft erteilt: 
Frau Bachmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2587
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Ungültigkeitserklärung eines Schul-
siegels

Das Schulsiegel der Städt. Gemeinschafts-
grundschule Wanheim, Am Tollberg 50, 
47249 Duisburg wurde in der Zeit 
vom 24.07.-28.07.2013 entwendet.

Das Siegel trägt das Landeswappen und
die Umschrift „Städt. Gem.Grundschule
Wanheim, Am Tollberg 50, Duisburg“.

Das Schulsiegel wird hiermit für ungültig
erklärt.

Duisburg, den 02. August 2013 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Sommerfeld

Auskunft erteilt:
Frau Sommerfeld
Tel.-Nr.: 0203/283-3648

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3202119511 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzu-
melden, da andernfalls das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 12. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200580060 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Piotr Bralczyk , zuletzt
wohnhaft Paul-Esch-Str. 18, 47053 Duis-
burg, gerichtete Bußgeldbescheid vom
27.05.2013, Aktenzeichen
222999017326 SB104, wird gemäß §§ 1
und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Verbin-
dung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 309,
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung be-
reit. Es gilt zwei Wochen nach dieser Be-
kanntmachung als zugestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 05. August 2013

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt:
Frau Petersen
Tel.-Nr.: 0203/283-4672
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Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Frau Felicia Ispilante als Erziehungs-
berechtigte von Vasile Ispilante, zuletzt
wohnhaft: Schillstraße 26, 47119 Duis-
burg gerichtete Ordnungsverfügung vom
25.07.2013, Aktenzeichen 32-15-3 Pa
557577, wird gemäß §§ 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche
Bekanntmachung von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim 
Bürger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 211
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung 
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 25. Juli 2013 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Westen

Auskunft erteilt: 
Frau Bachmann
Tel.-Nr.: 0203/283-2587
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anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 22. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 4200487439 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzu-
melden, da andernfalls das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3254061801
(alt 154061808) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 24. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3207166848
(alt 107166845), 3207167812 
(alt 107167819), 4221108451 
(alt 121108450) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
der Sparkassenbücher wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher

Das Sparkassenbuch Nr. 3758547362
(alt 28547362) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 16. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200448654 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 16. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3201302308 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 17. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201231374 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzumel-
den, da andernfalls das Sparkassenbuch
für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 17. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3219136144
(alt 119136141) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches

drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzu-
melden, da andernfalls das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 15. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200493058
(alt 100493055) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 16. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3201737271 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 16. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3219133174
(alt 119133171) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 16. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3230043402
(alt 130043409) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 16. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 24. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201871310 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzu-
melden, da andernfalls das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 29. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201786567 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzu-
melden, da andernfalls das Sparkassen-
buch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 30. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200778433 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vor-
legung des Sparkassenbuches anzumel-
den, da andernfalls das Sparkassenbuch
für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 31. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3225046436 
(alt 125046433) der Sparkasse Duisburg
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber
des Sparkassenbuches wird hiermit aufge-
fordert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Spar-
kassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 31. Juli 2013 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Jahresabschluss zum 31.12.2012 
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg – 
Anstalt des öffentlichen Rechts

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner
Sitzung am 08.07.2013 den mit dem un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk
vom 10.05.2013 versehenen Jahresab-
schluss 2012 der Wirtschaftsbetriebe Duis-
burg – Anstalt des öffentlichen Rechts
festgestellt, den Lagebericht für das Wirt-
schaftsjahr 2012 entgegengenommen und
den Vorstand der Wirtschaftsbetriebe
Duisburg – AöR sowie den Verwaltungsrat
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR
für das Geschäftsjahr entlastet.

Über die Behandlung des Jahresüber-
schusses hat der Rat der Stadt Duisburg in
seiner Sitzung am 08.07.2013 wie folgt
beschlossen:

Der Jahresüberschuss in Höhe von
8.692.988,75 Euro ist in Höhe von
2.000.000,00 Euro an die Stadt Duisburg
auszuschütten. Der Restbetrag ist in Höhe
von 6.692.988,75 Euro in die Gewinn-
rücklage einzustellen. 

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsbetrie-
be Duisburg – Anstalt des öffentlichen
Rechts liegt vom Tage der Veröffent-
lichung während der Dienststunden im
Verwaltungsgebäude der Wirtschaftsbe-
triebe Duisburg – Anstalt des öffentlichen
Rechts, Schifferstr. 190, 47059 Duisburg,
zur Einsicht offen.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PKF FASSELT SCHLAGE, Duisburg, hat
nach dem Ergebnis der Prüfung am
10.05.2013 den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss - be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebe-
richt der Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Anstalt des öffentlichen Rechts für das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2012 bis
31. Dezember 2012 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
liegen in der Verantwortung des gesetz-
lichen Vertreters der Anstalt. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung und über
den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung
nach § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die
Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Anstalt sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
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Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter
sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der Jahresabschluss den gesetz-
lichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Wirtschaftsbetriebe Duisburg Anstalt
des öffentlichen Rechts. 

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der 
Wirtschaftsbetriebe Duisburg Anstalt des
öffentlichen Rechts und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar.“

Duisburg, den 10. Mai 2013

PKF FASSELT SCHLAGE
Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich Lickfett
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Duisburg, den 05. August 2013

Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR

Thomas Patermann
Vorstand
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Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
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Erweiterung der Mitgliedschaft beim
Deichverband Orsoy
Öffentliche Bekanntmachung der
Anhörung künftiger Mitglieder gemäß
§ 25 Abs. 2 des Gesetzes über Wasser-
und Bodenverbände vom 12. Februar
1991 – WVG – (BGBl. I S. 405)

Der Deichverband Orsoy ist ein Wasser-
und Bodenverband im Sinne des Gesetzes
über Wasser- und Bodenverbände vom
12. Februar 1991 – WVG – (BGBl. I 
S. 405). Er liegt linksrheinisch im Kreis
Wesel. Sitz des Verbandes ist Drießen 10 a
in 47495 Rheinberg, Kreis Wesel im 
Regierungsbezirk Düsseldorf. 
Der Verband hat die Aufgabe, die im Ver-
bandsgebiet liegenden Grundstücke und
Anlagen vor Hochwasser des Rheins zu
schützen. Dies gewährleistet er durch den
Bau, die Unterhaltung und Verteidigung
von Deichen. 

Der Bereich „Orsoyer Berg“ befand sich
bislang in einer Insellage und wurde 
deshalb nicht veranlagt. Aufgrund des
untertägigen Steinkohleabbaus hat sich in
den vergangenen Jahren in den Ge-
markungen Orsoy-Stadt (Ortslage Orsoyer-
berg) und Vierbaum der Stadt Rheinberg
die Geländehöhe so verändert, dass die
Grundstücke im potentiellen Über-
flutungsgebiet des Rheins liegen. 

Alle Eigentümer der im potentiellen Über-
flutungsgebiet des Deichverbandes Orsoy
liegenden Grundstücke und Anlagen 
haben durch den Schutz vor Rheinhoch-
wasser bzw. die Zugänglichkeit des
Grundstücks bei Insellagen einen Vorteil
aus der Verbandsarbeit.

Die durch die Aufgabenerfüllung ent-
stehenden Kosten sollen auf alle Vorteil-
habenden umgelegt werden. Im Rahmen
der Beitragserhebung werden die ver-
schiedenen Gegebenheiten der einzelnen
Grundstücke in den Veranlagungsgrund-
regeln als Bestandteil der Satzung des
Deichverbandes berücksichtigt.

Die Eigentümer von Grundstücken und
Anlagen im potentiellen Überflutungs-
gebiet haben einen Anspruch auf ihre
Aufnahme als Mitglied im Deichverband

Orsoy, soweit sie Vorteile aus der Durch-
führung der Verbandsaufgaben des Deich-
verbandes zu erwarten oder Maßnahmen
des Verbandes zu dulden haben.

Gemäß § 23 Abs. 2 WVG können sie
auch gegen ihren Willen zur Mitglied-
schaft im Deichverband Orsoy herange-
zogen werden.

Zur Information der künftigen neuen
Verbandsmitglieder liegen die Unterlagen
(Verzeichnis der neuen Mitglieder, aktuelle
Verbandssatzung, Veranlagungsgrund-
sätze, Haushaltsplan 2013, Muster eines
Heranziehungsbescheides und Karten-
material) in der Zeit vom 02.09.2013 bis
02.10.2013 bei der Stadt Rheinberg,
Kirchplatz 10, Fachbereich Stadtent-
wicklung, Bauordnung und Umwelt, Zim-
mer 247, 47495 Rheinberg, während
nachfolgender Dienststunden aus:

montags - freitags
von   8.30 - 12.00 Uhr
montags - mittwochs
von 13.00 - 16.00 Uhr
donnerstags
von 13.00 - 17.00 Uhr

Die Heranziehung zum Deichverband Or-
soy wird im Anschluss an die Anhörung
zum 01.01.2014 durch Bescheid erfolgen.
Dagegen kann Klage erhoben werden.

Nach der vollzogenen Heranziehung wird
der Plan, das Mitgliederverzeichnis und die
Satzung des Deichverbandes Orsoy ent-
sprechend angepasst werden.

Die künftigen Verbandsmitglieder haben
das Recht, bis zwei Wochen nach Ende
der Auslegung (18.10.2013) Einwendun-
gen gegen die ausgelegten Unterlagen zu
erheben. Einwendungen sind schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Stadt Rhein-
berg, Kirchplatz 10 in 47495 Rheinberg,
dem Deichverband Orsoy, Drießen 10 a in
47495 Rheinberg oder bei der Bezirks-
regierung Düsseldorf, Cecilienallee 2,

Zimmer Ce 420, 40474 Düsseldorf, jeweils
zu den entsprechenden Dienststunden,
geltend zu machen.

Düsseldorf, den 30. April 2013

Bezirksregierung Düsseldorf
54.04.01.07-01/13
Im Auftrag

(Sindram)

Einladung zur 54. ordentlichen Haupt-
versammlung der ZOO Duisburg AG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesell-
schaft hiermit zu der am 29. August
2013, 15.00 Uhr, im Sitzungszimmer der
ZOO DUISBURG AG, Mülheimer Straße
273, 47058 Duisburg, stattfindenden 
54. ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr 2012 einschl. der Be-
richte des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates mit Beschlussfassung über
die Verwendung des Jahresüber-
schusses

2. Beschlussfassung über die Entlastung
des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2012

3. Beschlussfassung über die Entlastung
des Aufsichtsrates für das Geschäfts-
jahr 2012

4. Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2013

5. Satzungsänderung 

Duisburg, im Juli 2013

ZOO Duisburg AG

Der Vorstand
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